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der homadligen Opposition gegen die Maßnahmen des Königs einzuordnen. 
Während dieser versumte, durm eine konsequente Personalpolitik die stärkere 
materielle Nutzung einer Reihe von Homkirmen für die Bedürfnisse des Reims 
durmzusetzen, mamte sim der Widerstand der betroffenen Domkapitel und 
Konvente den Simonievorwurf zunutze, um die königstreuen Abte und Bismöfe 
aus ihren Amtern zu verdrängen. W. H. 

Robert So m er v i ll e, The Frenm Councils of Pope Urban II: Some basic 
Considerations, Annuarium Historiae Conciliorum 2 (1970, ersmienen 1972) 
S. 56-65, mömte die bisher von der Forsmung angenommene Synode von 
Limoges (Dezember 1095) aus der Reihe der französismen Konzile Papst 
Urbans II. streimen, da die Namrimten darüber erst aus dem 17. Jh. stammen. 
Eine endgültige Entsmeidung über diese Hypothese wird sim erst nam genauer 
Prüfung aller Zeugnisse fällen lassen; zweifelhaft ist es jedenfalls, ob conventus 
als "a great crowd of people" (S. 60) verstanden werden muß. Ferner mamt 
der Vf. auf die verwidtelten Hss.verhältnisse für die französismen Konzile 
Urbans 11. aufmerksam: da auf der Synode von Clermont (1095) die Canones 
der Synoden von Melfi (1091), Benevent (1091) und Troia (1093) aufgenommen 
wurden, die Clermonter Besmlüsse wiederum auf die Versammlungen von Tours 
und Nimes (1096) eingewirkt haben, und in den Hss. die Canones dieser 
Synoden oft nimt rimtig inskribiert sind, lassen sim die ursprünglimen Be-
schlüsse nur smwer festlegen. D. J. 

Hans-Jochen S t ü II e i n, Das Itinerar Heinrims V. in Deutsmland, Münmen 
1971, Dissertationsdrudt, 129 S. u. 17 Karten. - Die vorliegende, auf eine 
Anregung von P. Amt, den Bearbeiter der Diplomata Heinrims V., zurüdt­
gehende Arbeit (Phi!. Diss. Münmen 1970) ist eine zusammenhängende, straffe 
Darstellung des Itinerars Heinrichs V. in Deutschland, wie es sich aus den 
-gegenüber dem Verzeimnis bei Stumpf inzwismen um 14 Stüdte vermehrten­
Urkunden und historiographismen Quellen ergibt. Einleitend marakterisiert 
Stüllein die wimtigsten Hilfsmittel für den ltinerarforsmer und nimmt danam zu 
allgemeinen Fragen. der ma. Regierungsweise Stellung wie Reisegeschwindigkeit, 
Gefolge, das er für den Normalfall auf etwa 300 Mann smätzt, Pfalzen, Ser­
vitium regis, Transport der Lebensmittel, Ankündigung und Dauer des Aufent­
haltes und StraßenverhälQtisse. In den Karten sind aum die von Stüllein ver-
muteten Reisewege eingezeimnet. A. G. 

W. H. R u d t C o II e n b e r g, Maximilla et Mathilda reginae, Annali della 
Facold di Magistero deli'Universita di Palermo 1969, S. 5-48 (aum gesondert: 
48 S. u. 1 Stammtafel). - Der Vf. setzt sim mit der von W. Holtzmann, 
DA 19, 149-167 aufgestellten Hypothese auseinander, die in Kalabrien zwi­
schen 1130 und 1138 bezeugte Tomter Rogers I. Maximilla regina sei die Witwe 
König Konrads gewesen. Aus guter Kenntnis der tuszischen und südfranzö­
sismen Oberlieferung smöpfend, weist er darauf hin, daß man bei Maximilla 
aum an die zwischen 1121 und 1126 im südtimen Toskana als Gemahlin eines 
Aldobrandesdti-Grafen bezeugte gleimnamige Tochter eines Grafen Roger 
denken könne, während man für die Witwe König Konrads 1105 und 1142-45 
in der Dauphin~ namweisbare Gemahlin des Grafen Guigo von Albon (t 1125) 
Mathilda regina in den Kreis der Identifizierungshypothesen einbeziehen müsse. 
Die Regesten dieser Mathilde, deren in einem Chartular des 13. Jh. überlieferte 
Herkunft aus England der Vf. dem Irrtum eines Kompilators anlasten will, 
sind S. 25-33 zusammengestellt. Der Vf., der seine Untersudlungen mit zahl­
reimen Stammtafeln erläutett, seine Folgerungen aber mit einer in genealogismen 




